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Verordnung
Uber che Vornahme einer allgenveineu Bestalndsaufnahme der

Wichtigsten Lebensmittel . Bvrst 3 . Ajugjust 1916.
> Ms Mund der Verordnung des ÄiundesratS über Krivas-
Waßjnahmen zur Sicherung der BolksevnÄhrnng vvm 22 . Mn
1916 (Retchs-Gesetzbl. S . 401 ) wiü » folgende Verordnung er¬
lassen!

ß 1^ Lm September 1916 findet eine allgemeine Bestands-
chHnahme der wichtigsten Lebensrnittel Katt.

8 2, Die Ausnahme erstreckt sich aus:
Ü. Hains Haltungen (EinzelhaMhalruln 'gen und Fannlienhaushal-

Wngen mit weniger als 30 *u verpflegenden HäUshalttmgH-
miÄiedern,

k . a) Haushaltungen mit 30 oder mehr zu verpflegenden Haus-
haltungsmitgliedern,
d) öffentliche Körperschaften, Konvnnnalverbände , sonstige

^ öffentlich-rechtliche Kmpcrschasten und Verbände aller Art,
e) Anstalten aller Art , Krankenanstalten , Krankenhäuser,
Arrenanstalten , Erholungsheime , Pensionate , Erzietzungs-

^ an stallen aller Art , Gesanaenenanftalten aller Art,
Armen - und Unterkunftsanstalten aller Art , Volksküchen
Und sonstige Anstalten,

6) Gewerben und Handelsbetriebe aller Ajrt, einschließlich
der Lagerhäuser , Kühlhallen und dergleichen, MmfuNb-
vereine , Genossenschaften und ühnlühe Bereinigungen , die
die Versorgung ihrer Mitglieder mit .Lebensmitteln be¬
treiben.

ß 3. Die Aufnahme in den Haushaltungen mit weniger als
90 zu verpflegenden Haushaltungsuritgliedern umfaßt Agende
Wegen stände:

l . Fleischdauerwaren (Sinken , Lrpeck, Würste , Raiuhjleifch,
Pökelfleisch und andere Fleischdauenvaren ),

2 . Meifchkonserven (reine Fkeischkonserven in Büchsen, Tvsen,
Masern nsw ),

3 . Ueischkonserven, mit Gemüse oder anderen Waren gemischt
in Buchsen, Dosen , Wäsern usw.,

4. Eier.
Fiir jede der Gruppen 1 bis 3 sind die vorhandenen Bestände

bi einer Gesamtsumme nach vollen Pfunden anzugeben . Mengen
»m weniger als 1 Pfund sind nicht anzugeden . Eier sind nach
der Stückzahl anzugeben.

Die Landeszentralbehörden können die Erhebung aus andere
Wogen stände aus dehnen.

§ 4. Tie Aufnahme bei den im § 2 Unter 2 Msgeführtenj
Haushaltungen , Körperschaften, Anstalten und Betrieben umfaßt
folgende Gegenstände:

1. Reis,
2. Reis Mehl und Reisgrieh»
3 . Bohnen,
4.  Erbsen,
6 . Linsen,
6 . Schinken,
7. Speck,
8. Würste.
9 . sonstige Fleischdanerwaren lRänch k̂eisch, Pökelfleisch, Geitrer-

steifchu . a .),
10 . Fleischkonserven (reine Fleischkonserven).
11 . Fleischkonserven, mit Gemüse oder anderen Waren gemischt.
12 . Fischkonserven,
13 . aesalzene und getrocknete Fische einschließlich Heringe.
14 . Geurüsekonserven,
1b. Dörrgenntse,
16 . Dörrobst,
^7 Zucker,
18 . Marmelade ohne Höchstpreis.
19. Marmelade mit Höchstpreis.
20 . Obstmus , Obst- und Rübenkraut Und ähnliche Mn Brotauf¬

strich dienende .Waren,
21 . Kunsthonig,
22 . Kaffee, gebrannt,
23 . Kaffee, ungebrannt,
24 Tee.
2b . Kakao.
2b. kondensierte Milch,
27 . Milchpräparate , Trocken milchpUkber fc. K
28 . Eier,
29 . Speiseöle,
30 . Butter,
31 . Schinalz,
32 . sonstige Speisefette,
33 . Seife.

, Für jede der Gruppen sind die vorhandenen Bestände in eine*
LÄ so int summe nach Zentnern (100 Pfund ) und etwa überschießen¬

den vollen Pfunden anzugeben . Mengen von weniger als 1 Pfund
sind nicht anzugeben . Eier sind nach der StücktzaÄ anzjugeben.

Tie Landeszentralbehördcn können die Erhebung aus andere
Gegenstände ausdehnen.

8 b . Mr mit Beginn des 1. September 1916 anzeigepflichttge
Vorräte in Gewahrsain hat , gleichgültig ob sie ihan gehören oder
nicht, ist verpflichtet , die vorhandenen Mengen auf dem vorgv»
schrieben« : Anzeigevordruck 9) bis zum Ablauf des 2. S^ »-
temiber 1916 der zuständigen Behörde anzuzeigen , in deren Bezirke
die Vorräte Lagern.

Die Landes -̂ ntralbehörden werden ermächtigt . die Frist für
größere Gemeinden erforderlichenfalls zu verlängern.

Zur Anzeige verpflichtet ist für Haushalttingr 'n der Haushal-
tungsvorstand oder sein Vertreter , für Güverbe - und Handels¬
betriebe der Inhaber , Vorstand , Geschäftsführer oder deren Ver¬
treter . für die übrigen im § 2 Nr 2 Genannten deren Vorstand ».

Für Haushaltungen nrit weniger als 30 zu verpflegenden!
Haushal tun gsmilgli odern ist, falls anzeigepflichtige Vorräte nicht
vorhanden sind, unter Benutzung des Vordrucks eine Fehlanzeige
zu erstatten.

§6 . Vorräte , die sich mit Beginn des I . September 1916
in den unter Zoll - oder Steueraufsicht stehenden öffentlichen
Niederlagen befinden , tverden von den Zoll - oder Stenerdelsordett
nachgewiesen, dagegen sind Vorräte , die sich zu diesem ZeiMmkk
in den unter Zoll - oder Steue rauf sicht stehenden Privatlagern
mit oder ohne amtlichen Mitverschkust u . a . oder in Zolkaus-
schküssen oder Freibezirken befinden, von den Lagerhaltern an-
Mzeigen und gleichzeitig mit den im freien Verkehr befindkrcheu
Vorräten in einer rs-unnne auzrrgeben (§ 5).

§ 7. Gegenstände , der in den §8 3, 4 genannter ^krt, die
sich mit Beginn des 1. September 1916 unterwegs befinden , find
von dem Empfänger unverzüglich nach dem Empfang ohne Be¬
nutzung eines Vordrucks anzuzeigen.

Bei Haushaltungen mit weniger als ' 30 zu verpflegender?
Haushaltungsmitglüchern besteht diese Anzeigepflicht nur für Gegen¬
stände der im § 3 genannten Art.

§ 8. Tie Mzeigepflicht erstreckt sich nicht auf Vorräte , die im
Eigentum des Reichs, der Bundesstaaten oder Ei säst-Lothringens,
insbesondere der Heeresvettvalkungen oder der Marineverivakknng
solche der unter Aufsicht des Reichs stehenden Kriegswirtschofts-
organifationen stehen oder von ihnen zur Ausführung fester Liefe-
rungsVerträge nbettchesen sind.

8 9 . Tie Erhebung erfolgt geineindeweise. Tie Amtsführung
liegt den Gemeindebehörden ob. Die Lande szentralbehürüen werden
ermächtigt , andere Behörden nrit der Ausführung zu beauftrage » .

Für die Erhebung sind Auzoigevordrncke zu verivendeu , und
z»var für die Erhebring in den 5>ntsHaltungen mit weniger als
30 ziu verpflegenden Haushalungsmiglicdtetrn eine .Haus hak tungs-
liste nach dem in Anlage A *) beiŝ efügteu Muster , inr übrigen,
einschließlich der Fälle des § 6, eine Liste nach dem in Anlage
B *) beigesügten Muster. Für die Anmeldung der unterwegs be-
findlick/en Waren ist ein Vordruck nicht zu verwenden.

Für die Ausführung der Erhebung ist der Inhalt der Vor¬
drucke umßgebend.

§ 10 . Tie Herstellung und Versendung der für die Erhebung
erforderlichen Drucksachen erfolgt durch die Landeszeutrakbehörden .,

Tie durch die Herstellung und Versendung der Trucklarl-ettz
entstandenen Kosten werden den Landeszenlralbehörden ersetzt.

§ 11. Die Landeszentralbehördcn oder die von ihnen bestimm¬
ten Behörden haben nach den in den Anlagen CI bis 5 bei-
vefügten Mustern *) Znsalmnenstellnngeu überdje erimttetlen Vor¬
räte , nach kleineren Verwaltungsbezirken getrennt , bis zum
25 . September 1916 beim Kricgscrnährungsaint ein-Ureichen, und
zwar je eine besondere Zusmirrnenstellung

1. für Haushaltungen mit tveniger als 30 zu verp-ftegende-tz
Haus halkimgsmitgt iede rn,

2. für Haushaltungen nrit 30 oder mehr zu verpflegend« -
Hmkshaltu ngsmi tgl iederi i,

3 . für öffentliche Körperschaften,
4. für Anstalten.
5 . für Gewerbe - und Handelsbetriebe.

Für che gemäst § 6 feftzUstellenden Vorräte und für die nntev-
Wegs befindlichen Mengen (§ 7) sind besondere Zusammen stellt«« gen
rinziureichcn.

8 12 . Tie Landeszentralbehörden erlassen die zur Ausführung
erforderlichen Anordnungen . Sie bestimmen insbesondere , wer als
Gemikindebehörde und zuständige Behörde im Sinne dieser Ber?'
ordnung anznsel-en ist.

§ 13 . Tie zuständige Behörde oder die von ihr beauftragten
Personen sind befugt , zur Ermittelung richtiger Airgabeu Borrvts-
vnd Betriebsräuuw oder sonstige A.ufbeivahruugsorte , wo Vvr^

*) Tie Au lagen spid hier nicht abgedruckt.



T&te der tit die Erhebung eülbGogenen Met (s
Mx . ztu durchsuchen, und dke Geschäftsc
«S stur Anzeige Verpflichteten nachKuprmen.

3, 4) zu vermuten
iluWen und -bücher

vorsätzlich die ihnr irachi 88 5, 7 obkigende An¬
ke nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder rvissentlich unrichtige

oder Unvollständige Angaben macht, oder wer der Vorschrift des
g 13 Mörder die Durchsuchung oder die Einsicht der Geschäfts-Spiere oder-bücher verweigert,wird mit Gefängnis bis zu einemchre und mit Geldstrafe bis M zehntausend Märk oder mit einer

ser Strafen bestraft . Neben der Strafe können Vorräte , die
Verschwiegen worden sind, ohne Unterschied, ob sie dem Anmelde¬
pflichtigen gehören oder nicht , eingezogen Werden.

Wer fahrlässig die ihnr nach 88 5, 7 obliegende Anzeige nicht
oder nicht rechtzeitig erstattet oder unrichtige oder unvollständige
Angaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
bestraft.

8 15. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
br Kraft.

Berlin,  den 3 . August 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers,

vr . Hel ff erich.

Bekanntmachung.
Vom 11 . August 1916.

NUl Grund des 8 12 der Verordnung des Stellvertreters des
Reichskanzlers vom 3. Mcgust 1916 über die Vornahme einer all-
geiUeineu Bestandsaufnahme der wichtigsten Lebensmittel (Reichs-
Gesetztst. S . 691 ) werden als Gemeindebehörden und als zu¬
ständige Behörden im Sinne der Verordnung in den Städten von
über 20 000 Eimvohnern die Oberbüraermeister , in den übrigen
Städten die Bürgermeister und in den Landgemeiilden die Bürger¬
meistereien bestimmt . Mit der Durchführung der Bestandsaufnahme
wird die Zentralstelle für Landesstatistik beauftragt . Sie hat ins-
besvudcre die Zusammeustelluiig über die vn-mittelteu Vorräte gemäß
ß 11 der Verordnung beim Kincgser ilälMMgsa «nt einsureichen
Mch sind Gegenstände der in den 88 3—4 der Verordnung ge¬
nannten Art , die sich mit Beginn des 1. September 1916 unter¬
wegs befinden , von dem Empfänger unverzüglich bei ihr nach
dein Empfang anzuzcigen . Ber Haushaltungen mit weniger als
30 zu verpflegenden Haushaltungsmitgliedern besteht jedoch diese
lAuzeigepsliclst nur für Gegenstände der in 8 3 der Verordnung
genannten Art.

T a r m stadt,  den 11 . August 1916.
Großherzogliches Ministerium des Innern.

I . V . : Schliep hake.

An den Oberbürgermeister zu Gießen und die Großh.
Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Wir  nehmen Veranlassung . Sie auf die vorstehende Verord¬

nung des Stellvertreters des Reichskanzlers vom 3. August 1916
über die Vornahme einer allgemeinen Bestandsaufnahme der wich¬
tigsten Lebensmittel (R .-G .-Bl . S . 891 ) sowie aus die erlassene
ÄusfÜhrungsbekanntmachimg hinzwveisen und empfehlen Ihnen,
die sorgfältige Ausführung der Bestandsaufnahme.

Die zu der Bestandsaufnahme erforderlichen Vordrucke (An-
la ^e A und B) lverden Ihnen von der Großh . Zentralstelle un¬
mittelbar zugehen . Sic sind den zur Anzeige Verpflichteten (8 5
der Verordnung » rechtzeitig zuzustellen wld sodann unmittelbar narb
den« 1. September ds . Is . bei ihnen abzuholen . Bei Beginn der
Zustellung sind die zur Anzeige Verpflichteten in ortsrtblicher Weise
von Ihnen auf die ihnen nach 8 5 der Verordnung obliegendem
Meldepflichten hinzuweisen und auszufordern für den Fall , daß
ihnen die erforderlichen Vordrucke nicht zugestellt werden , diese bei
Ihnen selbst rechtzeitig abholen zu lafseu.

Nach erfolgter Emsammlung haben die Großh . Bürgermeiste-
reieu in den Landgemeinden die eingegangeneu Meldungen für
L>ausl )altmrgen mit Woniger als 30 zu verpflegenden Haushal-
tungsmitgliederm (Anlage A der Verordnung ) nach Maßgabe der
in Anlage 6 1 der Verordnung abgedruckten Zusammenstellung für
ihre Gemeinde umgehend zusammenzustellen und die Zusammen
stelluug nebst sämtlichen Anzeigen nach Anlage 6 der Verordnung

11 Ziffer 2—5 der Verordnung ) an die Großh . Zentralstelle
r LandeSstvtistik bis zum 4. September  weiterzugeben,
er Vordruck der vorerwähnten Zusammenstellung wird den Ge

meindcbeHörden von der Großh . Zentralstelle für die Landesstatistik
«ugesandt werden . Bemerkt wird aus -driicklich, das; die ausgefüllten
Vordrucke ftir die Haushaltungen mit weniger als 30 zu verpfle¬
genden HauShaltungsnritgliedern (Anlage A) nicht an die Großh.
Zentralstelle einzusenden sind , es genügt vielnrehr die Einsendung
der oben angeordneten Zusammenstellung nach Anlage 6 1.

In der Stadt Gießen hat der Oberbürgermeister ' sämtliche
eingegangeneu Meldungen nach den Vordrucken in Anlage 6 1—5
der Verordnung , die von der Zentralstelle geliefert »verden , selbst
Zusammen zu stellen und diese Zusammen stell ungen — nicht die Mel¬
dungen — der Großh . Zentralstelle ftir Landesstatisttk bis 6. Scp
tember  einzusenden.

Soweit Nachlverisungen von Zoll - oder Steuerbehörden nach
6 der Verordnung zu erstatten sind, werden diese Unmittelbar

Großh . Zentralstelle für die Landcsstatistik erstattet werden.
Gießen,  den 14 . August 1916.

Gvoßherzogli .ches Kreis amt Gießen . I) r . U sin - er.

Bekanntmachung
betreffend Haus Wachtun gen.

Unter Nufhebllng der Ziffer I unserer Bekanntmachung üb«
Fleischversorgung vom 6 . Mai l . I . (Regierungsblatt S . 68) fo*
stimmen tvir auf Grund des § 14 der Bundesratsverordnung üb«
oie Fleischversorglmg vom 27 . März 1916 (Reichs-Gesetzbl<m
S . 199 ) und des 8 15 Ms . 3 der Bundesratsverordnung Über die
Errichtung von Preisprüfnngsstellen und die Versorgungsregelun-
vom 4 . November 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 728 ) das Nachfteherlde:

I . Haus schlachtun gen werden unter nachstehenden Bedbrgiungen
wieder zugelassen:

1. Die zur Hausschlachtung gelangerrden Tiere müssen vom
Besitzer mindestens 6 Wochen in seiner eigenen Wirtschaft
gehalten sein.

2 . Halls schlachtun gen sind nur mit schriftlicher Genehmigung
des Kreisamts gestattet . Tic Genehmigung ist zu versagen,
nenn nach Prüfung der vorhandenen Vorräte und im Ver¬
hältnis zur Kopfzahl der Familie ein Bedürfnis nicht oft*
erkannt werden kann.

3 . 9lls Grundsatz der Aufrechnung ist bei Selbstversorgern rtnr
Wochenüopfmengc vou 350 Gramm anzunehmen . Dabei!
klonrmen von der durch« Hausschlachtting getvonnenen Fleisch*
menge drei Fünfteile des Schtachtge,vichts in Ansatz.

II . Wex eine Hau s schlachtung vornehmen oder vornehm«̂
lassen null , bat es bei der zuständigen Bürgermeisterei , Oberbür-
germeister , Bürgermeister schriftlich zu bcantragerr und dabe, fol¬
gende Angabeil zu machen:

1. Name des Antragstellers.
2 . Zahl der zu seinem Haushalt gehörigeil Personen , einschließ¬

lich. des ständigen Dienstpersonals,
n) über 5 Jahre,
b) unter 5 Jahren;

3 . das Lebendgewicht des zu schlachtenden Stückes Vieh (Rind¬
vieh oder Schwein ) ;

4 . die Angabe , ob seit 1. Januar 1916 bereits für den Bev*
brallch im eigenen Haushalt Vieh geschlachtet worden ift,
welck)es und von welchem Lebendgewicht;

5 . Name deS Metzgers , der die Schtachtullg vollziehen soll.
Niemand darf eine Hausschlachtung vornehmell , bevor ihm.

die erforderliche Genehmigung erteilt ist oder ihm vorgelegt ,vird.
III . Das bei Hausschlachtnngen geivonncne Fleisch soivie

WUrst- und Dauettvaren aller Art dürfen nur an die zum Haus-
halt des Viehhalters gehörenden Personell irnd an bfifcn Be¬
dienstete , im übrigen aber nur Ullentgelttich abgegeben werdni.

IV.  Zmvrderhandlungengegen die Vorschriften in I bis III
»verden mit Gefngnäis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu 1500 Mark bestraft.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung
in der „Darmstädter Zeitung " in Kraft.

T a r m st a d t , den 14 . August 1916.
Großherzoglicl -es Ministerium des Innern,

v. H o m b e r g k.

An den Oberbürgermeisterzu Gießen und die Großh. Bürger¬
meistereien der Landgemeinden des Kreises.

Vvrstehellde Bekanntmachung ist ortsüblich zu veröffentliche»
und bei Einreichung der Allträge zu beachten. Tie Bekannt maä «iNtz
ist am 14 . l . Mts . in der „ Darmstädter Zeitung " vervsfentftÄt
ivorden.

Gießen,  den 15 . August 1916.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

._ Dr . U s in g er.
Bekanntmachung

über den Verkehr mit Obst. Vom 14 . Angnst 1916.
Unsere Bekum t»nach ingen vom 32 . und 27 . Juni 1916 (Danw-

stäidter Zeitung Nr . 145 und Nr . 149) werden ausgehoben.
Ta r nl stadt,  den 14. August 1916.

Großherzogliches Ministerium des Innern,
v. H o »n b e r g k.

Betr:  Wie oben. -
An Großh. Potizliarnt Gießen, die Großh. Bürgermeistereien
der Landgemeindenmtö die Grvßh. Gendarmerie des Kreises.

Bon vorstehender Bekanntmachung , durch die die für das Groß-
herzogtum festgesetzten Höchstpreise usw. aufgehoben werden , wottvl
Sie Kenntnis nehmen . Die Grvßh . Bürgermeistereien der Land¬
gemeinden »verden beallftragt , die Bekanntmachung ortsüblich $u
veröffentlichen.

Gießen,  den 16. August 1916.
_ Qiooßhcrzoglick'es Krnsamt Gic »> n . Dr . ttsinger. _

Bekanntmachung.
Betr . Gesuck)e um Zurückstellmlgrwn» Heeresdienst.

Es wich »vicherbcstt darauf hingeUnesen , daß Gesucle um
Zurückftellnug vom Heeresdienst rechtzeitig  bei dem Untcr-
zcickuleten ein gereicht nn'rben müssen.

Den Gesucken, die noch ZustcUting dl'S Ĝ ß^ lnngsbesebts
eingeroicht »lxnd '̂n , kann künftig mrftf urehr stattgege-ben wertem.

Gießen,  bm 16. August 1916.
Der Zirnlvvrsitzeilde der Ersaiüonluussion des Kreises G .eteu.

I . V . : Hem werde.
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